
Bebauungsplan Augustenhof II (A und B):  
Abwägung der Verwaltung zur Bürgereinwendung von Marianne, Michael und 
Andrea Seidl sowie Herrn Holger Ott, Augustenhof 10, 93133 Burglengenfeld 
auf Grundlage einer kurzen Stellungnahme des Verkehrsplaners Herrn Pressler 
vom Büro GEO.VER.S.UM zu den einzelnen Kritikpunkten: 
 
Die Überprüfung  der Auswirkungen des neuen Plangebiets Augustenhof Nord wurde 

durch das Planungsbüro GEO.VER.S.UM mit einer Verkehrsuntersuchung bzgl. 

mehrerer Varianten geprüft. Als beste Variante wurde der Neu- und Ausbau der be-

stehenden Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehrsplatz an der Maxhütter 

Straße und der Richard-Wagner-Straße erachtet. Diese Variante wurde auch vom 

Stadtrat in der Sitzung vom 26.10.2016 zugestimmt und so beschlossen. 

Die Planung zu dieser Variante sieht den Ausbau in einer Breite von 5,50 Meter mit 

einseitig begleitetem Gehweg vor. Diese Lösung sieht die RAST-06 als Sammelstra-

ße in Wohngebieten explizit vor. 

Die Einwendungsführer gehen in ihrer Argumentation davon aus, dass die Plange-

biete am Augustenhof realisiert werden, aber die Verbindungsstraße nicht gebaut 

werden würde. Davon ist aufgrund der bestehenden Beschlusslage im Stadtrat nicht 

auszugehen. 

Dessen ungeachtet ist festzustellen, dass die zu erwartenden Verkehrsmengen in 

den Spitzenstunden auch vom bestehenden Straßensystem hätte aufgenommen 

werden können, da hierfür nicht der Tagesverkehr sondern das Spitzenstundenauf-

kommen ausschlaggebendes Kriterium ist. Ausreichend dimensionierte Ausweich-

stellen wären für diesen Fall empfohlen worden. 

Die geplante Erschließungsstraße zwischen dem sog. „Gymnasium-Kreisel“ und der 

Richard-Wagner-Straße wird nach dessen Fertigstellung als Ortsstraße gewidmet 

werden. 

 

Fazit: Die Bürgereinwendungen werden durch die bestehende Beschlussfassung 

des Stadtrates (Aufstellungsbeschluss zu BG „Augustenhof Südhang BA VI“) sowie 

der Stellungnahme des Verkehrsplaners Herrn Pressler vom Büro GEO.VER.S.UM 

teilweise entkräftet. Nichtsdestotrotz wird mit Nachdruck an der Realisierung der 

Haupterschließungsstraße durch das Neubaugebiet „Augustenhof BA VI“ gearbeitet.   

 


